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	Beschreibung der aktuellen/geplanten Geschäftstätigkeiten
(für kombinierte SRO-/BOVV-Mitgliedschaft)

	Teil I 	Geschäftstätigkeit


Angaben zum Gesuchsteller
	Name, Vorname/Firma
	[bookmark: Text109]     

	
	[bookmark: Text110]     

	Adresse 
	[bookmark: Text111]     

	PLZ, Ort
	[bookmark: Text112]     

	[bookmark: _Hlk31707550][bookmark: _Hlk31715541]Inhalt/Art der aktuellen/geplanten Geschäftstätigkeiten 
Welche der folgenden dem GwG unterstellten, finanzintermediären Tätigkeiten übt der Gesuchsteller aus bzw. beabsichtigt er auszuüben (Mehrfachnennungen möglich)?[footnoteRef:1]  [1:  	Zur Beurteilung, ob eine Tätigkeit dem GwG unterstellt ist sowie wie diese Tätigkeit zu benennen ist: vgl. FINMA-Rundschreiben 2011/1 „Finanzintermediation nach GwG“ (abrufbar unter www.finma.ch). Der VQF berät Aufnahme-interessenten bei Unklarheiten zur Unterstellung unter das GwG. ] 


	A. Vermögensverwaltung (inkl. Anlageberatung mit Anlagetätigkeit, Effektenhandel, Verwaltung und Aufbewahrung von Effekten)

	Bankexterner, unabhängiger Vermögensverwalter mit Vollmacht (klassische Vermögensverwaltung)
	|_| Ja	|_| Nein

	Anlageberater mit Tätigung von einzelnen oder mehreren klar bestimmten Geldanlagen im Auftrag des Kunden gestützt auf eine Spezialvollmacht
	|_| Ja	|_| Nein

	Nichtgewerbsmässiger Effektenhandel, Kunden- oder Eigenhandel im Sinne des Bundesgesetzes über Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG)
	|_| Ja	|_| Nein

	Verwaltung von Vermögen des Investmentclubs als Nicht-Mitglied des Investmentclubs in dessen Auftrag
	|_| Ja	|_| Nein

	Vermögensverwaltung mit Beziehungen zu Trustees oder Protectoren
	|_| Ja	|_| Nein

	Aufbewahrung oder Verwaltung von Effekten
	|_| Ja	|_| Nein

	B. Geldwechsel als Haupttätigkeit ohne Einsatz von virtuellen Vermögenswerten (Wechselbüro / Change / Cambio)
	|_| Ja	|_| Nein

	C. Devisenhandel (VV-Tätigkeit im Bereich Forex)
	|_| Ja	|_| Nein

	Nichtgewerbsmässiger Kunden-Devisenhändler
	|_| Ja	|_| Nein

	Handel mit Banknoten und Münzen
	|_| Ja	|_| Nein

	D. Rohwaren- und Edelmetallhandel

	Handel mit Rohwaren
	|_| Ja	|_| Nein

	Physischer (oder über Edelmetallkonten erfolgender) Handel mit Bankedelmetallen (sowohl An- als auch Verkauf)
	|_| Ja	|_| Nein

	E. Werttransport und Verwahrung von Wertgegenständen
	|_| Ja	|_| Nein

	F. Fiduziarische Tätigkeiten

	Organtätigkeiten bei Sitzgesellschaften
	|_| Ja	|_| Nein

	Gründung und Verkauf von Gesellschaften (sofern dabei die Möglichkeit besteht, in den Zahlungsverkehr einzugreifen oder Effekten aufbewahrt werden)
	|_| Ja	|_| Nein

	Treuhänderische Tätigkeiten mit Verfügungsmacht über Vermögenswerte
	|_| Ja	|_| Nein

	G. Dienstleistungen im Zahlungsverkehr inkl. der Herausgabe von Zahlungsmitteln

	Ausführung von Zahlungsaufträgen
	|_| Ja	|_| Nein

	Ausführung von Lohnzahlungen für Rechnungen Dritter
	|_| Ja	|_| Nein

	Sonstiger Zahlungsverkehr in spezifischen Branchen
	|_| Ja	|_| Nein

	Herausgabe von Kredit-, Debit- oder Prepaidkarten
	|_| Ja	|_| Nein

	Herausgabe von qualifizierten Kundenkarten
	|_| Ja	|_| Nein

	Herausgabe von elektronischem Geld ("e-money")
	|_| Ja	|_| Nein

	Betriebssparkasse, wobei die von Arbeitnehmern/Pensionierten entgegengenommenen Gelder nicht ausschliesslich zur Finanzierung des Arbeitgebers, sondern auch zur Finanzierung Dritter dienen (Kreditgeschäft), transferiert (Dienstleistung für den Zahlungsverkehr) oder verwaltet werden (Vermögensverwaltung)
	|_| Ja	|_| Nein

	H. Kredit-, Leasing-, Factoring-, Forfaitgeschäfte (inkl. Hypothekargeschäfte)

	Geldkredite (Kontokorrent-, Wechsel-, Hypothekar-, Lombardkredite, Darlehen, partiarische Darlehen etc.) und/oder Konsumkredite
	|_| Ja	|_| Nein

	Leasingtätigkeiten (Finanzierungsleasing, nicht: "Operatingleasing")
	|_| Ja	|_| Nein

	Handelsfinanzierungen (ausser Leasing)
	|_| Ja	|_| Nein

	I. Versicherungsvermittler/-makler mit weitergehenden Vollmachten
	|_| Ja	|_| Nein

	J. Escrow-Agent
	|_| Ja	|_| Nein

	K. Geld- und Wertübertragungen / Geldtransfer ohne Einsatz von virtuellen Vermögenswerten ("Money Transfer", z.B. Tätigkeit für Western Union, RIA, MoneyGram, usw.)
	|_| Ja	|_| Nein

	[bookmark: _Hlk31704686]L. Investmentgesellschaft
	|_| Ja	|_| Nein

	M. Tätigkeit als Trustee oder Protector eines Trusts
	|_| Ja	|_| Nein

	[bookmark: _Hlk34990139]N. Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der virtuellen Vermögenswerte
(Virtual Asset Service Provider, VASP)

	Wechsel zwischen Fiat Währung und virtuellen Vermögenswerten (Exchange)
Falls „Ja“ sind auch die Fragen O1 – O5 zu beantworten.
	|_| Ja	|_| Nein

	Wechsel zwischen einer oder mehreren virtuellen Vermögenswerten (Exchange)
Falls „Ja“ sind auch die Fragen O1 – O5 zu beantworten.
	|_| Ja	|_| Nein

	N1. Geschäfte via Wechselautomaten (ATM)
Betreibt der Gesuchsteller Automaten (ATM) zum Wechsel von Kryptowährungen in FIAT-Währung oder umgekehrt, resp. in andere Kryptowährungen?
Falls „Ja“ sind auch die Fragen O2 – O3 zu beantworten.
	
|_| Ja	|_| Nein

	N2. Durch welche Massnahmen wird die Kongruenz von Einzahler und Empfänger sichergestellt (Sicherstellung 2-Parteienverhältnis)?
|_|	Ausgabe Paper Wallet
|_|	Nur vorgängig gemäss GwG/SRO-Reglement vollständig identifizierte Kunden 	können ATM nutzen
|_|	Andere Massnahmen (Beschreibung):      

	N3. Falls keine Massnahmen zur Kongruenz von Einzahler und Empfänger getroffen werden         (3-Parteienverhältnis nicht ausgeschlossen): Wie wird der Kunde identifiziert und der wirtschaftlich Berechtigte festgestellt?
|_|	Nur vorgängig gemäss GwG/SRO-Reglement vollständig identifizierte Kunden 	können ATM nutzen
|_|	Andere Massnahmen (Beschreibung):      

	N4. Geschäfte via Internet („Online Wechsel“)
Bietet der Gesuchsteller den Wechsel von Kryptowährungen in FIAT-Währung oder umgekehrt, resp. in andere Kryptowährungen via Internet an?
Falls „Ja“ ist auch die Frage O5 zu beantworten.
	
|_| Ja	|_| Nein

	N5. Durch welche Massnahmen wird die Kongruenz von Einzahler und Empfänger sichergestellt (Sicherstellung 2-Parteienverhältnis)?
|_|	Ausgabe Paper Wallet
|_|	Andere Massnahmen (Beschreibung):      
|_|	Keine Massnahmen; die Sorgfaltspflichten werden für jeden Kunden unabhängig vom Schwellenwert gemäss den Vorgaben für Geld- und Wertübertragung erfüllt (3-Parteienverhältnis nicht ausgeschlossen)



	N. Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der virtuellen Vermögenswerte
(Virtual Asset Service Provider, VASP)

	Transaktion von virtuellen Vermögenswerten (Handelsplattform)
	|_| Ja	|_| Nein

	Aufbewahrung oder Verwaltung von virtuellen Vermögenswerten oder Mitteln zur Kontrolle über virtuelle Vermögenswerte (Storage)
	|_| Ja	|_| Nein

	Beteiligung an oder Erbringung von Finanzdienstleistungen an einen Herausgeber oder Verkäufer von virtuellen Vermögenswerten (ICO/ITO)
Falls „Ja“ sind auch die Fragen O6 – O7 zu beantworten.
	|_| Ja	|_| Nein

	N6. Führt der Gesuchsteller ein Initial Coin/Token Offering (ICO/ITO) durch?
	|_| Ja	|_| Nein

	N7. Hat der Gesuchsteller in der Vergangenheit ein Initial Coin/Token Offering (ICO/ITO) durchgeführt?
Falls „Ja“ (Angaben über Zeitraum, Höhe der eingenommenen Vermögenswerte, Qualifikation des Tokens etc.):      
	|_| Ja	|_| Nein




	O. Fintech

	Betreibt der Gesuchsteller eine Tätigkeit, welche nicht in die unter Buchstabe O. genannten Kategorien fällt und irgendeiner Weise virtuelle Vermögenswerte umfasst und/oder auf der Blockchain-Technologie beruht?
Falls „Ja“ sind auch die Fragen P1 – P6 zu beantworten.
	|_| Ja	|_| Nein

	O1. Crowdlending 
Betreibt der Gesuchsteller eine Tätigkeit im Bereich Crowdlending (Vermittlung / Abwicklung von Darlehen zwischen Investoren und Kreditnehmern über eine Online-Plattform o.ä.)
	|_| Ja	|_| Nein

	O2. Crowdfunding
Betreibt der Gesuchsteller eine Tätigkeit im Bereich Crowdfunding (Finanzierung von Projekten etc. durch eine Vielzahl von Geldgebern über eine Online-Plattform o.ä.)
	|_| Ja	|_| Nein

	O3. New Payment Methods/ Zahlungsmittel
Bietet der Gesuchsteller ein bargeldloses Zahlungsmittel (z.B. Mobiltelefon-App o.ä.) an, mit welchem Waren und Dienstleistungen bezahlt werden können?
	|_| Ja	|_| Nein

	O4. Bietet der Gesuchsteller ein bargeldloses Zahlungsmittel (z.B. Mobiltelefon-App o.ä.) an, mit welchem Geld zwischen Personen übertragen werden kann (peer-to-peer)?
	|_| Ja	|_| Nein

	O5. Online-Vermögensverwaltung
Übt der Gesuchsteller eine Vermögensverwaltungstätigkeit aus, bei welcher der Kundenkontakt ausschliesslich oder mehrheitlich via Internet erfolgt?
	|_| Ja	|_| Nein

	O6. Übt der Gesuchsteller eine Vermögensverwaltungstätigkeit aus, bei welcher der Anlageentscheid im Wesentlichen Algorithmen-basiert getroffen wird (Robo-Advisor)?
	|_| Ja	|_| Nein

	Übt der Gesuchsteller eine andere / weitere Tätigkeit im Bereich Fintech aus?
Falls „Ja“: Beschreibung der Tätigkeit:      
	|_| Ja	|_| Nein



	Die Frage der Ziffer 2 bezüglich der ausgeübten unterstellungspflichtigen Tätigkeit des Gesuchstellers muss in den Punkten A - P zwingend mindestens einmal mit „Ja“ beantwortet werden.


3.	FINMA-Bewilligung
	Hat der Gesuchsteller abgeklärt, ob sein Geschäftsmodell eine Bewilligung der FINMA benötigt (z.B. nach BankG, KAG, FINIG)? 
|_| Ja	|_| Nein
Falls vorhanden: Legal Opinion, FINMA Korrespondenz etc. beilegen.





4.	Weitere Geschäftstätigkeiten 
	Übt der Gesuchsteller (weitere) Geschäftstätigkeiten aus, welche nicht dem GwG unterstellt sind?
|_| Ja	|_| Nein
Falls „Ja“: Art und Branche der Geschäftstätigkeit:
|_|Anwälte/Notare
|_| Andere Branchen; welche:      



	A. Detaillierte Beschreibung der (geplanten) Geschäftstätigkeit des Gesuchstellers, insbesondere die (geplante) dem GwG unterstellte, finanzintermediäre Tätigkeit (Geschäftsmodell, Kundenstruktur etc.):

	     

	     

	     

	     

	B. Plant der Gesuchsteller eine Kundenakquisition im Ausland?
	|_| Ja	|_| Nein

	Falls „Ja“: Wie erfolgt diese?
     

	     

	C. Verfügt der Gesuchsteller über Bewilligungen/Registrierungen der FINMA (nach GwG, KAG, FINIG, BankG etc.) und/oder einer ausländischen Aufsichtsbehörde (z.B. SEC)?
	|_| Ja	|_| Nein
Falls „Ja“, für welche Tätigkeiten von welcher Behörde?
     




	     




5.	Umfang der bisherigen dem GwG unterstellten, finanzintermediären Tätigkeit 
	Bitte zutreffendes ankreuzen: 
|_|	Der Gesuchsteller hat bisher keine dem GwG unterstellte, finanzintermediäre
Tätigkeit nach Art. 2 Abs. 3 GwG ausgeübt. 
|_|	Der Gesuchsteller hat bisher bereits eine dem GwG unterstellte, finanzintermediäre Tätigkeit ausgeübt und 
	|_|
	die Grenze zur Berufsmässigkeit[footnoteRef:2] nicht überschritten. [2:  Für die Grenzen der Berufsmässigkeit vgl. Art. 7 ff. GwV.] 


	|_|
	die Grenze zur Berufsmässigkeit seit dem       (Datum) überschritten.




	Der Gesuchsteller nimmt zur Kenntnis, dass der VQF verpflichtet ist, die FINMA zu informieren, wenn er weiss oder annehmen muss, dass ein Gesuchsteller vor Stellung des Aufnahmegesuchs bereits seit mehr als 2 Monaten berufsmässig als Finanzintermediär tätig war[footnoteRef:3]. Diese Meldung kann dazu führen, dass gegen den Gesuchsteller ein (Verwaltungs-)Strafverfahren durch das Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) eingeleitet wird. Das EFD kann Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren oder Geldstrafen aussprechen. [3:  vgl. FINMA-Rundschreiben 2008/17 „Informationsaustausch SRO/FINMA“, Rz. 7 ff.] 


	Anzahl der GwG-relevanten, im Zeitpunkt der Einreichung des Aufnahmegesuchs bereits aufgenommenen Kundenbeziehungen (Anzahl Vertragsparteien): 
	|_| keine
	|_| 1 – 10
	|_| 11 – 20
	|_| 21 – 50
	|_| 51 – 100

	|_| 101 – 500
	|_| mehr als 500
	




	Wie viele GwG-relevante Kundenbeziehungen beabsichtigt der Gesuchsteller nach einer allfälligen Aufnahme in den VQF ungefähr zu betreuen (Zeitraum 1 Jahr)?
	|_| keine
	|_| 1 – 10
	|_| 11 – 50
	|_| 51 – 100
	|_| 101 – 500
	|_| mehr als 500





[bookmark: _Hlk37251451]6.	Tätigkeiten nach dem Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG), dem Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und/oder dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG)
	A. Vermögensverwaltung unter Einsatz von kollektiven Kapitalanlagen
Ist der Gesuchsteller als Vermögensverwalter tätig und setzt er bei der Vermögensverwaltung Anteile von kollektiven Kapitalanlagen (Anlagefonds etc.) ein, resp. beabsichtigt er eine solche Tätigkeit?
	

|_| Ja	|_| Nein

	[bookmark: _Hlk31717106]Falls „Ja“, ist der Gesuchsteller bereits einer Branchenorganisation für Vermögensverwalter angeschlossen und/oder stellt er auch ein Gesuch um Aufnahme in die BOVV VQF?
	|_| Ja	|_| Nein



	B. Vermögensverwaltung von kollektiven Kapitalanlagen
Ist der Gesuchsteller als Vermögensverwalter von ausländischen und/oder schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen tätig, resp. plant er eine solche Tätigkeit?
	
|_| Ja	|_| Nein

	Falls „Ja“, hält der Gesuchsteller die Voraussetzungen von Art. 24 Abs. 2 lit. a FINIG ein (nur qualifizierte Anleger und verwaltete Vermögenswerte von max. CHF 100 Mio. (einschliesslich Hebelfinanzierung) resp. max. CHF 500 Mio. (ohne Hebelfinanzierungen). Für detaillierte Voraussetzungen vgl. Gesetzestext und Ausführungserlasse)?
Vgl. Art. 2 Abs. 2 lit. h KAG in Kraft bis 31.12.2019
	
|_| Ja	|_| Nein



	C. Weitere Tätigkeiten nach dem Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG), dem Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und/oder dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG)
Übt der Gesuchsteller eine andere Tätigkeit nach FINIG, FIDLEG und/oder KAG aus bzw. beabsichtigt er in Zukunft eine solche auszuüben?
	


|_| Ja	|_| Nein

	Falls „Ja“: Welche Tätigkeiten übt der Gesuchsteller aus bzw. beabsichtigt er auszuüben (Mehrfachnennungen möglich)?
|_|	Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit.d i.V.m. Art. 32 FINIG (vgl. Art. 13 Abs. 2 lit. a KAG in Kraft bis 31.12.2019)
|_|	Wertpapierhäuser (Art. 2 Abs. 1 lit. e i.V.m. Art. 41 FINIG)
|_|	Kundenberater nach Art. 2 Abs. 1 lit. b FIDLEG (ehemalige Tätigkeit als Vertriebsträger von kollektiven Kapitalanlagen nach KAG in Kraft bis 31.12.2019)
|_|	Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen (Art. 13 Abs. 2 lit. h KAG)
|_|	Sonstiges:      

	Falls „Ja“ bei Frage 6C: Liegen Bewilligungen der FINMA für solche nach FINIG, FIDLEG und/oder KAG bewilligungs- oder genehmigungspflichtige Tätigkeiten vor resp. ist geplant, eine solche Bewilligung einzuholen? 
	|_| Ja	|_| Nein
Falls „Ja“ für welche Tätigkeiten?
	     

	     








7.	Gründe für die Einreichung des Aufnahmegesuchs
	Aus welchen Gründen wird die Mitgliedschaft in die Selbstregulierungsorganisation nach GwG des VQF (SRO VQF) beantragt?
|_|	Neuaufnahme einer Tätigkeit als Finanzintermediär
|_|	Wechsel von einer anderen SRO oder der FINMA zum VQF
Bisherige Aufsicht und Gründe für Wechsel:      
|_|	Andere Gründe (Welche?):      

Falls ein Wechsel vorliegt: Der Gesuchsteller ermächtigt die bisherige SRO bzw. die FINMA ausdrücklich zur Auskunftserteilung an den VQF.

	Aus welchen Gründen wird die Mitgliedschaft in die Branchenorganisation für die Vermögensverwaltung des VQF (BOVV VQF) beantragt (Mehrfachangaben sind möglich)?
|_|	Die Beaufsichtigung hinsichtlich Einhaltung von offiziell anerkannten Verhaltensregeln (Standesregeln) für Vermögensverwalter erfolgt im Hinblick auf den Anschluss an eine Aufsichtsorganisation und eine Bewilligung der FINMA gemäss FINIG. 
|_|	Banken oder sonstige Dritte, mit welchen der Gesuchsteller bereits oder inskünftig zusammenarbeitet, verlangen eine Beaufsichtigung des Gesuchstellers hinsichtlich Einhaltung von offiziell anerkannten Verhaltensregeln (Standesregeln) für Vermögensverwalter.
|_|	Die Beaufsichtigung hinsichtlich Einhaltung von offiziell anerkannten Verhaltensregeln (Standesregeln) für Vermögensverwalter soll zur Kundenakquisition genutzt werden (Einhaltung von Treue-, Sorgfalts- und Informationspflichten im Verhältnis zum Kunden).
|_|	Wechsel von einer anderen Branchenorganisation für Vermögensverwalter zum VQF
Bisherige Aufsicht und Gründe für Wechsel:      
|_|	Andere Gründe (Welche?):      

	Sofern ein Wechsel von einer anderen Branchenorganisation vorliegt: Der Gesuchsteller ermächtigt seine bisherige Branchenorganisation für Vermögensverwalter ausdrücklich zur Auskunftserteilung an den VQF.





Teil II	Sorgfaltspflichten
1. Umsetzung der Sorgfaltspflichten nach GwG und SRO-Reglement
Nachfolgend ist anzugeben, wie die einzelnen Sorgfaltspflichten nach GwG und SRO-Reglement – sofern notwendig – erfüllt werden.
1.1 Identifizierung der Vertragspartei (Art. 3 GwG, Art. 15 ff. SRO-Reglement)
	Wie erfolgt die Identifizierung der Vertragspartei?
|_|	Durch persönliche Vorsprache des Kunden nach Art. 17 SRO-Reglement
|_|	Nach den Bestimmungen über die Korrespondenzeröffnung nach Art. 18 Abs. 1 SRO-	Reglement
|_|	Gemäss FINMA-RS 2016/7 „Video- und Online-Identifizierung“

Falls Identifizierung gemäss FINMA-RS 2016/7 erfolgt, ist nachfolgend in Ziff. 1.1.1 und 1.1.2 anzugeben, nach welcher der beiden Varianten vorgegangen wird und ob die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind.



	1.1.1 	Videoidentifizierung (Rz 5 ff. FINMA-RS 2016/7)
Erfolgt die Identifizierung mittels Videoidentifizierung im Sinne von Rz 5 ff. FINMA-RS 2016/7?
|_| Ja	|_| Nein

	Falls „Ja“: Die Voraussetzungen gemäss FINMA-RS 2016/7 sind sichergestellt, insbesondere:
|_|	Audiovisuelle Kommunikation in Echtzeit (live-Schaltung) (Rz 6 FINMA-RS 2016/7)
|_|	Vorhandensein geeigneter technischer Hilfsmittel für Übertragung, Auslesen und Ent-	schlüsseln der Informationen in der maschinenlesbaren Zone (MRZ) auf dem Identifizie-	rungsdokument (Rz 6 FINMA-RS 2016/7)
|_|	Sicherstellung der Bild- und Tonqualität (Rz 7 FINMA-RS 2016/7)
|_|	Sicherstellung der Audioaufzeichnung des Gesprächs (Rz 8 FINMA-RS 2016/7)
|_|	Erstellung eines Prozesses und eines Gesprächsleitfadens für die mit der Videoidentifizie-	rung betrauten Mitarbeiter sowie Schulung der Mitarbeiter (Rz 8 und 9 FINMA-RS 2016/7)
|_|	Erstellung und Überprüfung eines Lichtbildes von der Vertragspartei und dem Identifizie-	rungsdokument (Rz 11 und 13 FINMA-RS 2016/7)
|_|	Überprüfung der Echtheit des Identifizierungsdokuments durch Auslesen der MRZ und 	weiteren Sicherheitsmerkmalen inkl. Abgleich mit Ausweisdatenbank sofern 	notwendig 	(Rz 14 FINMA-RS 2016/7)
|_|	Dokumentation und Archivierung des Identifizierungsvorganges (Rz 17 FINMA-RS 2016/7)



	1.1.2 	Online-Identifizierung (Rz 31 ff. FINMA-RS 2016/7)
Erfolgt die Identifizierung mittels Online-Identifizierung im Sinne von Rz 31 ff. FINMA-RS 2016/7?
|_| Ja	|_| Nein

	Falls „Ja“: Welche der nachfolgenden drei Methoden (A – C) wird zur Bestätigung der Echtheit der Ausweiskopie angewandt?
A)	|_|	Elektronische Ausweiskopie mit Echtheitsprüfung durch den Finanzintermediär 
		(Rz 32 ff. FINMA-RS 2016/7). Die Voraussetzungen gemäss FINMA-RS 2016/7 sind 		dabei sichergestellt, insbesondere: 
|_|	Einholung und Überprüfung der Echtheit eines Lichtbildes des Identifizierungsdokuments der Vertragspartei durch Auslesen der MRZ und weiteren Sicherheitsmerkmalen inkl. Abgleich mit Ausweisdatenbank sofern notwendig (Rz 32 FINMA-RS 2016/7)
|_|	Einholen eines Lichtbildes der Vertragspartei selber und Sicherstellung, dass 	dieses im Rahmen des Identifizierungsvorganges erstellt wurde (Rz 32 FINMA-	RS 2016/7) 
|_|	Geldüberweisung von einem auf die Vertragspartei lautenden Konto bei einer 	Bank in der Schweiz oder Liechtenstein resp. einer Bank aus einem FATF-Mit	gliedsland mit einem ausreichenden Resultat in der FATF Länderprüfung (Rz 33 	FINMA-RS 2016/7)
|_|	Überprüfung der Wohnsitzadresse mittels Utility Bill, Postzustellung oder öf-	fentliches/vertrauenswürdiges Register (Rz 34-37 FINMA-RS 2016/7)

	B) 	|_|	Elektronische Ausweiskopie mit qualifizierter elektronischer Signatur (Rz 38 ff. 			FINMA-RS 2016/7). Die Voraussetzungen gemäss FINMA-RS 2016/7 sind dabei si-		chergestellt, insbesondere:
|_|	Authentifizierung der elektronischen Kopie des Identifikationsdokuments mit 	einer von einem in der Schweiz anerkannten Anbieter für Zertifizierungsdiens	ten ausgestellten qualifizierten elektronischen Signatur gemäss ZertES (Rz 38 	FINMA-RS 2016/7)
|_|	Überprüfung der Angaben auf dem Identifizierungsdokument mit denjenigen 	der qualifizierten elektronischen Signatur (Rz 39 FINMA-RS 2016/7)

	C) 	|_|	Digitale Echtheitsbestätigung (Rz 40 ff. FINMA-RS 2016/7)


1.2. Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Personen (Art. 4 GwG, 
Art. 31 ff. SRO-Reglement)
	Wie wird die Erklärung über die wirtschaftlich Berechtigten (Formular A, Formular K, Formular S oder Formular T) eingeholt?
|_|	Physische Zustellung des Originals per Post oder persönliche Vorsprache
|_|	Qualifizierte elektronische Signatur auf elektronischem Formular (Rz 47 FINMA-RS 	2016/7)
|_|	TAN-Verfahren oder ähnliche Methode (Rz 48 FINMA-RS 2016/7)
|_|	Elektronische Übermittlung des unterzeichneten Formulars (Rz 49 FINMA-RS 2016/7)




1.3 Kundenprofil (Art. 52 ff. SRO-Reglement)
	Welche Angaben werden über den Vertragspartner, den wirtschaftliche Berechtigten etc. bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung eingeholt?
|_|	Geschäftliche Aktivitäten
|_|	Finanzielle Verhältnisse (Einkommen und Vermögen)
|_|	Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte
|_|	Art und Zweck der Geschäftsbeziehung
|_|	Weiteres (Beschreibung):      

	Wie werden die oben aufgeführten Angaben eingeholt?
|_|	Eingabe durch Vertragspartner in Applikation
|_|	Anderes (Beschreibung):      


1.4 Risikoprofil (Erfassung von Geschäftsrisiken) (Art. 58 SRO-Reglement)
	PEP
Der Kundenstamm wird darauf überprüft, ob eine Vertragspartei, wirtschaftlich berechtigte Person etc. eine politisch exponierte Person (PEP) ist.
	
|_| Ja	|_| Nein



	Embargo- und Sanktionslisten
Der Kundenstamm wird regelmässig darauf überprüft, ob eine Vertragspartei, wirtschaftlich berechtigte Person etc. auf einer Embargo- oder Sanktionsliste verzeichnet ist.
	
|_| Ja	|_| Nein



	Restriktionen
Verfügt der Gesuchsteller über Restriktionen in Bezug auf Kunden (z.B., dass Kunden aus gewissen Risikoländern nicht akzeptiert werden)?
|_| Ja	|_| Nein
Falls „Ja“ (Beschreibung der Restriktionen):      



	Eigene Risikokriterien des Gesuchstellers
Welche Kriterien hat der Gesuchsteller festgelegt, um Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken zu erkennen?
|_| 	Länderrisiko (Nationalität/Wohnsitz)
|_| 	Länderrisiko (Ort der Geschäftstätigkeit)
|_| 	Branchenrisiko
|_| 	Kontaktrisiko
|_| 	Produktrisiko
|_| 	Andere Kriterien (Beschreibung):      




1.5 Transaktionsüberwachung (Erkennung und Abklärung von ungewöhnlichen oder risikoerhöhten Transaktionen) (Art. 59 SRO-Reglement)
	Sperrlimiten
Bestehen system-immanente Sperrlimiten, welche automatisch eine Transaktion verhindern, wenn ein bestimmter Schwellenwert erreicht ist?
|_| Ja	|_| Nein
Falls „Ja“: Beschreibung der Sperrlimiten:      



	Überwachungslimiten
Bestehen system-immanente Überwachungslimiten, welche zusätzliche Abklärungen auslösen (die Transaktion aber nicht automatisch verhindern), wenn ein bestimmter Schwellenwert erreicht ist?
|_| Ja	|_| Nein
Falls „Ja“: Beschreibung der Überwachungslimiten:      



	Weitere Limiten
Gibt es unterschiedliche Limiten für verschiedene Risikokategorien von Kunden (z.B. „normale“ Kunden/Kunden mit erhöhten Risiken)?
|_| Ja	|_| Nein
Falls „Ja“: Beschreibung der Limiten:      

	Verfügt der Gesuchsteller über andere/weitere Limiten/Massnahmen/Systeme zur Überwachung der Transaktionen?
|_| Ja	|_| Nein
Falls „Ja“: Beschreibung der Transaktionsüberwachung:      



	Besondere Abklärungen
Welche Massnahmen/Abklärungen werden vorgenommen, wenn eine Limite erreicht resp. überschritten wird und wie werden diese dokumentiert (Beschreibung)?
     




2. [bookmark: _Hlk525219356]GwG-Fachstelle (VQF Dok. Nr. 907.1)
	Verfügt der GwG-Verantwortliche über operative Berufserfahrung in Bezug auf die schweizerische Geldwäschereiregulierung?
|_| Ja	|_| Nein
Falls „Ja“: Beschreibung der entsprechenden Berufserfahrung (Tätigkeit, Dauer, etc.):      
Hinweis: Fehlt beim Gesuchsteller die notwendige Erfahrung betreffend GwG, kann als GwG-Verantwortlicher resp. GwG-Stellvertreter auch eine externe Person hinzugezogen werden 
(vgl. dazu Art. 82 SRO-Reglement sowie «Merkblatt für Hilfspersonen» [VQF Dok. Nr. 912.1]).




	
	
	Firma:

	
	
	     

	Datum:
	
	Rechtsgültige Unterschrift(en):
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